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Beginnen möchte ich mit einem Rück-
blick auf die Geschichte. In diesem Jahr
begehen wir den 100. Jahrestag des Inter-
nationalen Frauentages. Am 19. März
1911 forderten Millionen Frauen auf der
Straße das Frauenwahlrecht. Es ist die Ge-
burtsstunde des Internationalen Frauenta-
ges im Deutschen Reich, in Österreich,
Dänemark und der Schweiz. Die Februar-
Revolution in Russland war der Aus-
schlag dafür, den Internationalen Frauen-
tag auf den 8. März festzulegen.

Was ist in den 100 Jahren aus der
Gleichberechtigung geworden? Erreicht
wurde das Wahlrecht, Gleichberechti-
gung … .

Doch gerade bei der Gleichberechti-
gung gibt es noch einiges zu tun, was sich
auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zeigt, denn immer noch liegt die
Hauptlast in der Familie bei den Frauen.

Was ist Vereinbarkeit von Beruf und
Familie? Bei Wikipedia habe ich Folgen-
des gefunden.

„Unter der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf versteht man seit dem 20. Jahr-
hundert die Möglichkeit Erwachsener im

arbeitsfähigen Alter, sich zugleich Beruf
und Karriere einerseits und dem Leben in
der Familie und der Betreuung von Kin-
dern und pflegebedürftigen Personen an-
dererseits zu widmen, unter Berücksichti-
gung der Schwierigkeiten, die dabei auf-
treten können. Allgemeiner wird das
Thema unter Vereinbarkeit von Berufs-,
Privat- und Familienleben gefasst oder,
englischsprachig, als Work-Life-Balance.
Dieser englischsprachige Begriff wird vor
allem in Bezug auf betriebliche Aspekte
wie etwa familienfreundliche Arbeitszei-
ten sowie auf Möglichkeiten zur Verbesse-
rung des individuellen Gleichgewichts
verwendet; er bezeichnet ein anzustreben-
des Gleichgewicht im Allgemeinen, auch
für Singles.“

Es wurde schon viel zu diesem Thema
geschrieben, so z. B. von der „Jungen
Gruppe“ (DP 4/2010), vom Bundesvor-
stand der Frauengruppe (veröffentlicht im
Mitgliederbereich der GdP).

Wie sieht aber nun die Praxis aus?
Der Baustein „Vereinbarkeit Beruf und

Familie“ der Personalentwicklungskon-
zeption (nachzulesen im Landesportal)
regelt zwar einiges, wie z. B. Gleitzeit,
Teilzeit, Teilnahme an Fortbildungsver-
anstaltungen während der Elternzeit …,
bei der Realisierung gibt es aber immer
wieder Probleme.

Der Polizeihauptpersonalrat hat am
27. April 2010 in seiner Sitzung eine Ar-
beitsgruppe ins Leben gerufen, um eine
Dienstvereinbarung zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf abzuschließen.
Ende Oktober 2010 wurde das durch das
SMI abgelehnt mit der Begründung, dass
dies nach dem Personalvertretungsgesetz
nicht vorgesehen ist und auch keine
Notwendigkeit besteht, da das Personal-
entwicklungskonzept alle Punkte auf-
greift.

Ganz aktuell wurde im Organisations-
konzept „Polizei Sachsen 2020“ – veröf-
fentlicht am 26. Februar 2011 – Seite 25
aufgenommen: „Einflussnahme auf eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf (z. B. durch individuelle Dienstzeit-
regelungen, Unterstützung bei der Wie-
dereingliederung nach längerer Erkran-

kung oder Elternzeit sowie bei der Bewäl-
tigung privater Probleme)“. Das klingt
theoretisch gut, aber wie soll das in Zeiten
der Stelleneinsparung und Umstrukturie-
rung durchgesetzt werden?

Aus meiner Tätigkeit als Frauenbeauf-
tragte der Polizeidirektion Chemnitz-Erz-
gebirge kann ich ein Lied davon singen,
wie schwer es ist, Beruf und Familie im
Polizeidienst unter einen Hut zu bekom-
men. Beide Seiten – Dienstherr und Beam-
tin/Beamter – müssen sich einbringen. Der
Dienstherr mit „Sonderdienstplänen“ und
die Beamtin/der Beamte mit Kompromis-
sen, z. B. Teilzeitarbeit, Suche nach Un-
terbringungs- und Betreuungsmöglichkei-
ten der Kinder … In Zeiten der Stellenein-
sparung wird dies natürlich nicht einfa-
cher. Da muss auch der Beruf wieder stär-
ker in den Vordergrund rücken.

Ich möchte an dieser Stelle auch darauf
hinweisen, dass es zwar mit der Online-
Bewerbung für den Polizeidienst weniger
bürokratisch zugeht, aber gerade auf das
Problem des Schichtdienstes und auch die
Versetzungsbereitschaft wird durch den
Wegfall der Berufsberatung nicht mehr
hingewiesen. Viele der Beamten in Ausbil-
dung denken dadurch, dass es zu späterer
Zeit, wenn „Familienfindung“ und Fami-
lienplanung beginnen, schon eine Lösung
für alles gibt. Viele verstehen nicht, dass
uns hierbei Grenzen gesetzt sind.

So heißt es zwar in der Personalent-
wicklungskonzeption:

„Familien mit Kindern bilden die
Grundlage für eine langfristige und stabi-
le Entwicklung unserer Gesellschaft. Ihr
Schutz ist deshalb verfassungsrechtlich
garantiert. Angesichts der demografi-
schen Entwicklung ist die Förderung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie un-
ter Berücksichtigung dienstlicher Belange
ein wichtiges Anliegen der Gesellschaft.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im
öffentlichen Dienst Bedingungen ge-
schaffen, die es Familien ermöglichen, be-
rufliche Interessen und private Belange
möglichst gut miteinander in Einklang zu
bringen.“

Vereinbarkeit Beruf – Familie

LANDESJOURNAL
SACHSEN

LEITARTIKEL

Fortsetzung auf Seite 2

Gabriele Einenkel



2 3 - 2011 Deutsche Polizei

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie erfordert es, dienstliche und persön-
liche Belange in Einklang zu bringen. Ge-
fordert sind hier nicht nur die Vorgesetz-
ten, sondern auch die Kollegen, denn nur
in einer flexiblen Dienstplanung und bei
Verständnis aller Beteiligten können Lö-
sungen gefunden werden, um z. B. auf die
Öffnungszeiten von Kindertageseinrich-
tungen eingehen zu können bzw. die Ein-
satzzeiten so zu regeln, dass die Kinderbe-
treuung in der Familie abgesichert werden
kann.“

Durch die Frauenbeauftragten des
Freistaates Sachsen wurde ein Gender-
Mainstreaming-Projekt, welches unter
Verantwortung des SMI und der Hoch-
schule der Sächsischen Polizei (FH) läuft,
ins Leben gerufen. In einem Workshop im
April 2010 wurden die ersten Ergebnisse
vorgestellt. Die Ergebnisse wurden in das
Teilprojekt 7 – Dienstzeitmanagement
eingebracht. Dabei ging es vor allem um
eine Überprüfung der Dienstzeitmodelle
der Polizei auf ihre Familienfreundlich-
keit. Das große Fazit ist, dass alle Dienst-
zeitmodelle ungeeignet sind. Es geht jetzt
darum, das Vorhandene zu erfassen und
den Gegebenheiten anzupassen. So wurde
aber auch festgestellt, dass bei Gleitzeit die
Probleme wesentlich geringer sind. Gleit-
zeit im Polizeidienst ist aber nur in weni-

gen Fällen möglich, z. B. in der Verwal-
tung.

Was kann die GdP und insbesondere
die Frauengruppe tun?

Der Vorstand der Frauengruppe –
Bund hat zum Bundeskongress einige An-
träge in Bezug auf Vereinbarkeit Beruf
und Familie gestellt – „Deutsche Polizei“
1/2011 berichtete darüber. Es gibt auch ei-
ne Arbeitsgruppe der Frauengruppe
(Bund) unter Leitung von Martina Filla,
die sich mit diesem Thema beschäftigt,
z. B. ist ein Flyer im „Mitgliederbereich“
einsehbar. 2009 fand unter Leitung der
GdP-Frauengruppe – Bund eine Arbeits-
tagung mit den Gleichstellungs- bzw.
Frauenbeauftragten statt, in der das The-
ma Vereinbarkeit Beruf und Familie in
der der Praxis auch eine Rolle spielte. Nun
heißt es dranzubleiben und diese vielen
guten Ideen mit Leben zu erfüllen. Seit
Ende 2010 gibt es eine Zusammenarbeit
zwischen der Jungen Gruppe und der
Frauengruppe Sachsen, wobei dieses The-
ma auch Bestandteil ist. Wenn konkrete
Ergebnisse vorliegen, werden wir zeitnah
dazu berichten.

Gabriele Einenkel
Vorsitzende der Frauengruppe Sachsen
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REDAKTIONSSCHLUSS

Bitte beachten:

Der Redaktionsschluss für das Lan-
desjournal Sachsen, Ausgabe März
2011, war der 4. Februar 2011, für die
Ausgabe April 2011 ist es der
4. März 2011 und für die Ausgabe Mai
2011 ist es der 1. April 2011.

Die Redaktion behält sich das
Recht vor, unaufgefordert eingesand-
te Artikel und Leserbriefe zu kürzen.
Leserbriefe stellen nicht in jedem Fall
die Meinung der Redaktion dar.

Eine schöne Frau gefällt den Augen,
eine gute dem Herzen,

die eine ist ein Kleinod,
die andere ein Schatz.

Napoleon

ZITAT DES MONATS
Fortsetzung von Seite 1

PERSONALRATSWAHLEN 2011

Im Mai dieses Jahres ist es wieder so-
weit, Sachsens Landesbedienstete wäh-
len ihre Personalräte. Unabhängig der
wieder einmal anstehenden Strukturän-
derungen innerhalb der Sächsischen Poli-
zei werden diese nach der Neufassung
des Sächsischen Personalvertretungsge-
setzes erstmals für eine Amtszeit von fünf
Jahren gewählt.

Mit den meisten Anforderungen im
Arbeitsalltag kommen unsere Polizeibe-
schäftigten meistens alleine zurecht und
nehmen die Hilfe bzw. die Auskunft des
Personalrates eher selten in Anspruch.
Aber knifflige Fragen wie zum Beispiel

zur Arbeitszeit, Dienstplanung, Urlaub,
Beurteilung, Beförderung, Umsetzung,
Abordnung, Versetzung, zum Tarifrecht
und viele ähnliche Fragen bleiben den-
noch nicht aus. Es ist natürlich auch nicht
einfach, sich durch alle Paragraphen und
Bestimmungen des Beamten- und Tarif-
rechts durchzukämpfen. Wir vom Perso-
nalrat befassen uns tagtäglich mit diesen
Themen und können deshalb, wenn auch
nicht immer sofort, qualifizierte Aus-
kunft geben. Wir verstehen uns als Bera-
terinnen und Berater für alle Fragen im
Zusammenhang mit dem Arbeits- und
Dienstverhältnis.

Personalräte –
wozu brauchen wir sie?
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In Konfliktsituationen, die hoffentlich
eher selten auftreten mögen, verstehen
wir uns als Vermittlerinnen und Vermitt-
ler, welche für die Beschäftigten Partei
ergreifen. Ihr solltet Euch also nicht
scheuen, bei uns anzurufen und nachzu-
fragen.

Vorausetzung für eine qualifizierte In-
teressenvertretung unserer Polizeibe-
diensteten sind geeignete Kolleginnen
und Kollegen, die mit Verstand, Einfüh-
lungsvermögen, charakterlicher Eignung
und ohne Scheu gegenüber der Dienst-
stellenleitung die Rechte und Pflichten
nach dem Sächsischen Personalvertre-
tungsgesetzes ohne Eigennutz wahrneh-
men. Der Wille, sich die entsprechenden
Rechtskenntnisse über Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen vermitteln zu
lassen, bildet hierfür die Grundlage. Dass
dies im Einzelfall nicht immer zu 100 Pro-
zent möglich sein wird, liegt in der Natur
der Sache. Die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) wird wie immer versuchen, die
hierfür geeignetsten Kolleginnen und
Kollegen auf den Wahlvorschlagslisten
zu den Personalratswahlen zu platzieren.
Nicht die persönliche Sympathie, son-
dern die zuvor genannten persönlichen
Eigenschaften sollten dabei Beachtung
finden.

Zur Wahl des Personalrats können die
Wahlberechtigten und die in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften Wahl-
vorschläge machen. Die regelmäßige
Amtszeit des Personalrats beträgt wie be-
reits erwähnt fünf Jahre. In der konstitu-
ierenden Sitzung des neugewählten Per-
sonalrates werden der Vorstand sowie
der Vorsitzende und seine Stellvertreter

gewählt. Der Per-
sonalrat hat viele
allgemeine Aufga-
ben wie die Über-
wachung der Ein-
haltung von Ar-
beitnehmer- und
Beamtenrechten
sowie Schutzvor-
schriften, die in
Gesetzen, Tarif-
verträgen, Verwal-
tungsvorschriften
und Dienstverein-
barungen geregelt
sind. Er nimmt
Anregungen und
Beschwerden ent-
gegen und hat
die Pflicht, beim
Dienststellenleiter
auf Abhilfe zu drin-
gen. Der Personal-
rat ist bei Einstel-

lungen und Vorstellungsgesprächen da-
bei, wird hinzugezogen bei Maßnahmen
zur Unfallverhütung und beim Arbeits-
schutz. Er wird an Entscheidungen der
Dienststelle in personellen, sozialen und
organisatorischen Angelegenheiten be-
teiligt. Er bestimmt unter anderem mit
bei Einstellungen, Kündigungen, Entlas-
sungen, Beförderungen, Eingruppierun-
gen, Höher- und Rückgruppierungen so-
wie Versetzungen. Der Personalrat hat
die Beteiligung in Form der einge-
schränkten und vollen Mitbestimmung,
der Mitwirkung und der Anhörung. So-
weit der Personalrat an Entscheidungen
mitwirkt, ist die beabsichtigte Maßnahme
vor der Durchführung mit dem Ziele ei-
ner Verständigung rechtzeitig und einge-
hend mit ihm zu erörtern. Soweit eine
Maßnahme der Mitbestimmung der Per-
sonalvertretung unterliegt, kann sie nur
mit ihrer Zustimmung getroffen werden.
Der Personalrat ist bei der Zustimmungs-
verweigerung an vorgegebene Versa-
gungsgründe gebunden. Kommt in be-
stimmten Fällen eine Einigung nicht zu-
stande, kann der Dienststellenleiter oder
die Personalvertretung die Angelegen-
heit auf dem Dienstwege der übergeord-
neten Dienststelle, bei der eine Stufen-
vertretung besteht, vorlegen. Ergibt sich
zwischen der obersten Dienstbehörde
und der bei ihr bestehenden zuständigen
Personalvertretung keine Einigung, so
entscheidet die Einigungsstelle bzw.
spricht diese eine Empfehlung an die
oberste Dienstbehörde aus. Sie besteht
aus je drei Beisitzern, die von der obers-
ten Dienstbehörde und der bei ihr beste-
henden zuständigen Personalvertretung

bestellt werden und einem unpar-
teiischen Vorsitzenden, auf dessen Per-
son sich beide Seiten einigen.

Auch Dienstvereinbarungen sind zu-
lässig. Sie werden durch Dienststelle und
Personalvertretung gemeinsam beschlos-
sen, sind schriftlich niederzulegen, von
beiden Seiten zu unterzeichnen und in
geeigneter Weise bekannt zu machen.
Der Dienststellenleiter und die Personal-
vertretung sollen mindestens einmal im
Vierteljahr zu Besprechungen zusam-
mentreten. In ihnen soll auch die Gestal-
tung des Dienstbetriebs behandelt wer-
den, insbesondere alle Vorgänge, die die
Beschäftigten wesentlich berühren. Sie
haben über strittige Fragen mit dem erns-
ten Willen zur Einigung zu verhandeln
und Vorschläge für die Beilegung von
Meinungsverschiedenheiten zu machen.

Seit 1994 bin ich in den Personalrats-
gremien im örtlichen Personalrat, Be-
zirks- und Hauptpersonalrat als Vertre-
ter der Tarifbeschäftigten tätig und habe
sehr viele Erfahrungen als Vorstandsmit-
glied sammeln dürfen. Mir war es immer
ein Anliegen, den Beschäftigten zu ihrem
Recht zu verhelfen, die Interessen der
Kolleginnen und Kollegen und auch der
Dienststellen nicht außer Acht zu lassen.
Dieser Spagat ist nicht immer einfach
und stellt auch immer wieder eine He-
rausforderung dar. Vordergründiges Ziel
eines Personalrates sollte es aber immer
sein, sich zuallererst für die Belange der
Beschäftigten einzusetzen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
macht von Eurem Wahlrecht Gebrauch,
Ihr leistet einen wichtigen Beitrag zur
Verwirklichung innerbetrieblicher Mit-
bestimmung, nehmt Einfluss auf die Ge-
staltung der Arbeitsbedingungen und
schafft die Voraussetzung, dass Personal-
vertretungen auch in Zukunft konstruk-
tiv zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben
und vor allem zum Wohl der Beschäftig-
ten wirken können.

Uwe Wendt
Kreisgruppe Oberes Elbtal-Osterzgebirge

LANDESJOURNALSachsen

PERSONALRATSWAHLEN 2011

Uwe Wendt
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Unter diesem Motto fand am 12. Janu-
ar 2010 in Frankfurt am Main eine Konfe-
renz statt. Eingeladen hatten der Deut-
sche Fußballbund und die Gewerkschaft
der Polizei. Die Teilnehmer setzten sich
zusammen aus Vertretern des Deutschen
Fußballbundes und der Vereine, Abge-
sandten von Fanorganisationen und Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter
aus allen Teilen Deutschlands. Fuß-
ball, die schönste Nebensache der
Welt, das bedeutet in Deutsch-
land Woche für Woche 80 000
Fußballspiele von der ersten
bis zur elften Liga, von den
alten Herren bis zur Pam-
persklasse. Fußball be-
deutet 13 Millionen Zu-
schauer in der 1. Bundes-
liga der Saison 2009/
2010.

Fußball bedeutet 1,5
Milliarden Euro Steu-
ern, die von den wirt-
schaftlich starken Verei-
nen und Verbänden pro
Jahr gezahlt werden. Fuß-
ball, das bedeutet aber auch
Woche für Woche Verletzte
und Sachschäden und das trotz
und nicht etwa wegen der vielen
tausend Einsatzstunden, die von
den Polizeien der Länder und des
Bundes geleistet werden.

Dieser Zustand ist weder für den Fuß-
ballbund, welcher dadurch einen dauer-
haften Imageschaden für das „Produkt
Fußball“ befürchten muss, noch für die
Polizei, welche an der Grenze ihrer Belast-
barkeit ist, länger hinnehmbar. Ein durch-

schlagender Erfolg war die Konferenz in
dieser Hinsicht nicht, eher ein Signal, dass
viele Seiten an einer Lösung des interes-
siert ist. Fortschritte können sowieso nur
in der Arbeit vor Ort erzielt werden.

Aus diesem Grund plant die GdP
Sachsen im Jahr 2011 eine ähnliche Ver-
anstaltung durchzuführen.

Feindbild im Abseits

LANDESJOURNAL Sachsen

KREISGRUPPE BEREITSCHAFTSPOLIZEI DRESDEN

Kommentar:
Die Konferenz in Frankfurt war sicher

wichtig.
Leider war festzustellen, dass die auf-

geworfenen Probleme so vor fünf Jahren
auch schon bestanden. Die Fans beklag-
ten das Verhalten und mangelnden Re-
spekt der Polizei und umgekehrt.

Viel zu oft stellt man aus meiner Sicht
dabei Fans und Polizei als zwei Par-

teien eines Konfliktes dar. Ein
Bild, von dem es gilt, wieder

wegzukommen. Die Aufgabe
der Polizei besteht in der

Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und
Ordnung und der Verfol-
gung von Straftaten. Das
heißt, die Beamten ver-
hindern nicht das Erleb-
nis Fußball für die Zu-
schauer, sie ermögli-
chen es erst, zumindest
für die meisten. Nur ein
Bruchteil der Besucher

eines Fußballspieles wird
von polizeilichen Maßnah-

men überhaupt tangiert
und von diesen haben auch

nur die wenigsten Probleme
damit. Selbst ernannte „aktive

Fußballfans“ und „Ultras“ sollten
sich daher ab und an auch mal ein

Stück zurücknehmen und die Ursachen
für ihre Probleme mit der Polizei beim ei-
genen Verhalten suchen. Gewalt im Zu-
sammenhang mit Fußballspielen ist kein
Naturgesetz.

Frank Schellenberger
Fotos: Zielasko & Holecek

GdP-Preisskat
Wann: 23. 3. 2011
Zeit: 16.00 Uhr
Wo? 1. BPA Dresden,

Raum 2.68
Wer? Alle Skatfreunde

sind dazu herzlich
eingeladen.

Teilnahme- 2,00 €

gebühr:

Gespielt wird in zwei Runden zu je 36
Spielen am Vierertisch bzw. 27 Spiele am

Dreiertisch. Die Tischplätze werden aus-
gelost. Gespielt wird nach der Skatwett-
spielordnung.

Als Wettkampfleiter konnten wir wie-
derum unseren Senior Hans Wedemeyer
gewinnen. Es winken wertvolle Preise,
ausgelobt durch die GdP-Kreisgruppe
der Bereitschaftspolizei Dresden.

Ein kleiner Imbiss und Getränke wer-
den bereitgestellt (für GdP-Mitglieder
gratis, sonst zum Selbstkostenpreis). In-
teressenten melden sich bitte bis zum

21. 3. 2011 per Telefon oder E-Mail
oder gern auch persönlich bei folgenden
Kollegen: Frank Karg (0 35 18 19 73 04/
LIK 71 63 04) oder Frank Schellenberger
(0 35 18 19 72 19/LIK 71 62 19) oder
Steffen Weiss (0 35 18 19 72 31/LIK
71 62 31).

Aus organisatorischen Gründen ist
eine Meldung am Spieltag leider nicht
möglich.

Gut Blatt!
F. Schellenberger
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Träumen ist in Deutschland nicht so
populär; Ärmelhochkrempeln und Schaf-
fen wird höher geschätzt. Doch wer ohne
Vision arbeitet, leistet schlechte Arbeit,
weil er gar nicht weiß, wofür er sich ei-
gentlich einsetzt. Ich träume zwar nicht,
aber ich wünsche mir eine offizielle Poli-
zei-App, die das Leben der Bürger siche-
rer, effizienter und dadurch schöner
macht.

Die Möglichkeiten von Smartphones
gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Heute ist es möglich, mit einem moder-
nen Handy die Lebensmittel im Kühl-
schrank zu scannen und sich dazu passen-
de Rezepte oder die Route zum nächsten
Supermarkt anzeigen zu lassen. Das funk-
tioniert mit sogenannten Apps. Eine App
(Applikation) ist ein Programm auf ei-
nem Smartphone. (Ein Smartphone ist
ein modernes Handy, das internet- und
GPS-fähig ist sowie eine Kamera hat.)
Mittlerweile gibt es für alles eine App.
Wir müssen uns also folgende Frage gefal-
len lassen:

Warum gibt es bundesweit noch keine
offizielle Polizei-App?

Ist noch keiner auf die Idee gekommen
oder überwiegt die Angst vor Neuem, der
Umsetzbarkeit oder den Kosten? Ich
weiß es nicht. Die Idee ist spätestens jetzt
geboren und Angst vor ihr braucht man
nicht zu haben. Der größte Teil einer Po-
lizei-App für ein Smartphone basiert auf
den Inhalten der bereits vorhandenen In-
ternetseiten der Polizei. Somit sind die
Kosten gering und der Nutzen sehr hoch.

Im Detail wünsche ich mir folgen-
de Möglichkeiten für die Bürger:

1. 110-Notruf: Auf Knopfdruck wird eine
Telefonverbindung zur Leitstelle herge-
stellt, bspw. im Fall eines schweren Un-
falles während im Hintergrund die
GPS-Koordinaten vom Unfallort ver-
sendet werden. Automatische Daten-
abfrage wie Sach- und Personenbe-
schreibungen beim Feststellen von
Straftaten könnten erfolgen.

2. Stiller Notruf: Für Amok-, Bankraub-
oder Geisellagen: eine integrierte Kame-
ra sendet Videobilder und die GPS-Ko-
ordinaten (zumindest die nächste GSM-
Basisstation, falls kein GPS-Signal)

3. Notruf für Behinderte: Funktion wie
das Notruf-Fax für gehörlose und hör-
behinderte Bürger

4. Adressen und Routenplaner: Strecken-
führung zum nächstgelegenen Polizei-
revier, Kindernotdienst, Beratungsstel-
len für Gewaltopfer oder Süchtige

5. Anzeige: Anzeigen erstatten wie auf der
Onlinewache, Strafanträge usw. erstel-
len

6. Prävention: Integration sämtlicher Prä-
ventionsangebote wie „Sicher Woh-
nen“, POLDI, Kinder- und Jugendge-
fährdungen, Verkehrsunfallprävention,
Aktionen: „Tu was!“, „So sichern Sie
Ihr Eigentum!“, Skimming, „So sichern
Sie Ihre Schi- und Snowboardausrüs-
tung!“, Enkeltrick, Pyramiden- und
Schneeballsysteme, Sicherung von Gar-
tenlauben, Navigationssysteme, „Sicher
im Netz!“, Phishing – Datenklau per E-
Mail, Onlineauktionen, Autokauf im
Internet, kommunale Prävention

7. Fahndung: Fahndungsfotos von den
Top 10 gesuchten Personen und Sachen
oder in der Umgebung vom Standort
gesuchte Personen und Sachen

8. Kommunikation: In Fällen von häusli-
cher Gewalt kann in der Leitstelle Vi-
deotelefonie freigeschaltet werden, um
von Angesicht zu Angesicht zu schlich-
ten oder mit einem Selbstmordgefähr-
deten bis zum Eintreffen von Spezial-
kräften zu sprechen. (Frauen- und Kin-
derschutzeinrichtungen, Interventions-
und Koordinierungsstellen, Beratungs-
stellen zur täterorientierten Anti-Ge-
walt-Arbeit, Rechtliche Grundlage –
Gewaltschutzgesetz)

9. Pressemitteilungen: wie in Tageszeitun-
gen, Videobeiträge aus dem Fernsehen
sowie eine Straftatenkartendarstellung
aus dem Umkreis.

10. Bewerbung: Bewerbungsmöglichkeit
und Informationsbereitstellung

11. Verkehrsmeldungen: Bürger werden
über Straßensperrungen, Staus, Unfälle
informiert und können selber Unfälle
oder Geisterfahrer melden.

12. Sicherheitshinweise: Katastrophen-
schutzinformation z. B. bei Über-
schwemmungen per Push-Sofortbe-
nachrichtigung, Warn- und Reisehin-
weise

13. Erste Hilfe: Anleitung zur Ersten Hilfe
14. Statistik: Kriminalität einer Stadt oder

im Umkreis
15. Feedback: Bürger können positive

Rückmeldungen, Dankesworte oder
Kritik über Einsätze hinterlassen.

16. Gefahrgut: Auskunft über Gefahrgut-
zettel, -tafel oder -nummer z. B. an Tank-
lastern – Verhalten im Unglücksfall

17. Kennzeichen: Aufschlüsselung für
amtl. Kennzeichen (DD = Dresden)

18. Wissenswertes über die Polizei: Ge-
schichte, Bekleidung, Technik, Vorstel-
lung der Ämter und des Polizeipräsi-
denten (inkl. der Ehemaligen)

19. Verkehrsrecht: Informationen zum
Thema Bußgelder, Bußgeldrechner

20. Waffenrecht: Informationen zum neu-
en Waffenrecht

21. Opferschutz: Ansprechpartner, Bro-
schüren

22. Links: Internetadressen von BKA, Zoll
usw.

Am aktuellen Smartphone-Markt kann
man ablesen, wer Visionen hatte und wer
nicht. Als Apple im Jahr 2007 das iPhone
auf den Markt brachte, war das Smart-
phone revolutionär und zwar derart, dass
nicht nur alle anderen Hersteller bis heute
versuchen, das iPhone und sein App-Kon-
zept zu kopieren. Vier Jahre später gibt es
über 300 000 Apps, vor kurzem wurde die
Zehn-Milliarden-Grenze von Downloads
dieser Apps geknackt. Das Bedürfnis an
Apps ist enorm und eine wichtige App fehlt
den Bürgern noch – die Polizei-App. „Was
uns der Smartphone-Markt angeht?“,
denkt der eine oder andere jetzt womög-
lich. Die Antwort ergibt sich aus den allge-
meinen Aufgaben der Polizei. Wir haben
Menschen vor Gefahren zu schützen und
im Notfall zu helfen – das möglichst schnell
und am schnellsten geht‘’s mit dem Handy
bzw. Smartphone der Bürger.

Mit einer Polizei-App können wir das
Leben der Bürger sicherer, effizienter und
schöner machen. Das sollte es uns den Auf-
wand wert sein – denn Sicherheit ist mehr
wert! Tobias Henze

Polizei-App

LANDESJOURNALSachsen

KREISGRUPPE BEREITSCHAFTSPOLIZEI DRESDEN
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Einen Tag nachdem die Ergebnisse
der Aufgabenkritik zum Projekt „Polizei
2020“ veröffentlicht wurden, fand unsere
Mitgliederversammlung statt. Somit war
die Tagesordnung für den 26. Januar
2011, die unser Kreisgruppenvorsitzen-
der Jürgen Scherf schon Wochen vorher
zusammengestellt hatte, über den Hau-
fen geworfen. Es war klar, dass wir über
das „Neue Papier“ sprechen mussten.
Werden doch die von der Sächsischen
Staatsregierung geplanten Umwälzun-
gen unsere Dienststelle besonders ein-
schneidend treffen. Die Fachdienste Poli-
zeihubschrauberstaffel, Polizeireiterstaf-
fel und Polizeiorchester sowie Beweissi-
cherung und Dokumentation, Bildüber-
tragung sollen bei der LPD ZD SN „ab-
gehängt“ und an die Bereitschaftspolizei
„angehängt“ werden. Am Ende bleibt
nicht mehr viel von dem übrig, was seit
1990 zusammengewachsen war. Einzel-
ne Bereiche sollen privatisiert wer-
den. Ob der Staatsbetrieb Sächsi-
sche Informatik Dienste (SID) zu
uns zurückkommt, ist immer
noch nicht entschieden. Worin
besteht dabei die in Regie-
rungskreisen viel zitierte
Effektivität, die Effi-
zienz, die Qualität der
Polizei und was ist mit
der Sicherheit der
Bevölkerung?
Diese Fragen
werden im Pa-

Überzeugung, als Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP) geschlossen auftreten zu müs-
sen, um die Demontage der sächsischen
Polizei zu verhindern. Noch viele Punkte
standen auf der Tagesordnung: Tarif-
kampf, Beamtenrechtsreform, Personal-
ratswahlen. Eine lange Mitgliederver-
sammlung ist es geworden. So war es
auch möglich, dass unser Landesvorsit-
zender Hagen Husgen am Abend noch
vorbeischauen konnte. Er kam gerade
von der Personalversammlung der Poli-
zeidirektion Südwestsachsen, wo es
ebenfalls hoch herging und das „Thema
Nummer 1“ zu besprechen war. Sein Fa-
zit auch bei uns: Wir lassen uns nicht un-
terkriegen! Wir bleiben aktiv dran! Im-
merhin hat die Regierung noch Schulden
bei uns.

In vielen Gesprächen mit unserem
Vorsitzenden beteuerte das Innenminis-
terium, die GdP über die Polizeireform

2020 auf dem Laufenden zu halten und
sie aktiv mitwirken zu lassen. Bisher

war das eine leere Versprechung.
Wir fordern von den Verantwor-

tungsträgern, dass sie mit der
Geheimniskrämerei aufhö-

ren, endlich die Zusam-
menarbeit mit den Be-

rufsvertretungen su-
chen und für Alterna-

tiven offen zu sind!
Randi Friese

Fotos: KG
LPD ZD

Die Katze ist aus dem Sack

LANDESJOURNAL Sachsen

KREISGRUPPE LANDESPOLIZEIDIREKTION ZENTRALE DIENSTE

Bundespolizei – Sachsen

PMAin zurzeit noch in der Ausbildung
bei der Bundespolizei (31. 3. 2011). Als
meine Verwendung ist der Flughafen
Frankfurt am Main vorgesehen. Jedoch
würde ich gerne von der Bundespolizei
zur Landespolizei wechseln. Als Verwen-
dungsoptionen bei der Landespolizei
würde für mich die Bereitschaftspolizei
in Sachsen in Frage kommen.

Sarah Eltze
Funk: 01 57 73 39 24 19

Niedersachsen – Sachsen

Suche dringend einen Tauschpartner
(gPVD), der von Sachsen nach Nieder-
sachsen wechseln möchte. Falls ein
Direkttausch nicht möglich ist, könnte
natürlich auch bei passenden Voraus-
setzungen ein Ringtausch organisiert
werden. Tel.: 01 77/3 13 66 62 oder
thomas.stahl@polizei.niedersachsen.de
oder 14aurum@gmx.de

TAUSCHGESUCHE

pier nicht beantwortet. Wo ist sie denn,
die Aufgabenkritik, die zu den einschnei-
denden Ergebnissen geführt hat? Und
wo kommen die verwendeten Zahlen
her? Wer hat ausgerechnet, dass die Rei-
terstaffel noch elf Stellen abgeben kann
und dann immer noch effektiv, effizient
und mit hoher Qualität ihre Aufgaben er-
füllen kann? Wo ist sie, die Wirt-
schaftlichkeits- berechnung, die
es rechtfertigt, dass die Werk-
stattleistun- gen privati-
siert wer- den?

Viele Fragen,
keine Antwor-
ten, jedoch
die feste
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Der Landesvorstand

der Gewerkschaft der Polizei Sachsen e.V.

gratuliert allen Kolleginnen

der Sächsischen Polizei

anlässlich des

Internationalen Frauentages

und wünscht für die Zukunft

viel Erfolg im Beruf

und in der Familie.

Es stört mich nicht,

was meine Minister sagen,

solange sie tun,

was ich ihnen sage.
Margaret Thatcher

Sachsen, März 2011
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INFO-DREI

... in Sachsen
Wie jedes Jahr seit 1953 werden die In-

nenminister spätestens ab dem Monat Mai
die PKS vorstellen. Der sächsische Innen-
minister wird wieder feststellen, dass die
Kriminalität zurückgegangen ist und so-
mit der Stellenabbau und die Organisati-
onsänderungen der Polizei völlig richtig
sind, und damit der Innenpolitik Recht ge-
ben. Dabei verkennt er vollkommen, dass
die PKS eine sehr begrenzte Aussagekraft
besitzt und kaum Anhaltspunkte für die
tatsächliche Kriminalität im Erfassungs-
bereich bietet. Als Mittel zum Täuschen
der Bevölkerung wird sie jedoch immer
wieder missbraucht. Innenminister und
Politiker vergessen absichtlich bei der
PKS deutlich zu machen, dass hier nur das
Hellfeld der Kriminalität betrachtet wer-
den kann und somit nur ein Teil der Krimi-
nalität erfasst wird. Wesentlich hängt die
PKS vom Anzeigeverhalten der Bevölke-
rung ab. Wir wissen, dass ein großer Teil
der Kriminalität gar nicht zur Anzeige ge-
bracht wird. Hierfür gibt es unterschiedli-
che Gründe. In den Grenzregionen zählt
sicherlich auch die Resignation der Bevöl-
kerung schon dazu. Deutlich wird das in
Meinungsäußerungen immer wieder. Ein
weiterer Rückgang der statistisch erfass-
ten Kriminalität ist in allen Komplexen
der Kontrollkriminalität festzustellen. Mit
einer personell immer weiter reduzierten
Polizei wird im Bereich der Kontrollkrimi-
nalität weiterhin zu verzeichnen sein, dass
eine Feststellung und die anschließende
Verfolgung derartiger Straftaten nicht er-
folgen kann und somit die statistischen
Zahlen nichts über die tatsächliche Situa-
tion in diesen Deliktfeldern aussagen kön-
nen. Das betrifft sowohl die Wirtschafts-
als auch die meisten Felder der organisier-
ten Kriminalität. Am Beispiel der BtM-
Kriminalität wird das immer am besten er-
klärbar sein. Wenn keine Polizisten zur
Verfügung stehen, um Rauschgifthandel
festzustellen, wird die Anzahl derartiger
Delikte immer weiter sinken. Ob die BtM-
Kriminalität tatsächlich zurückgeht, darf
jeder für sich selbst werten. Wir werden
weiterhin der Bevölkerung die Wahrheit
über die PKS vermitteln, um der Politik
dieses Täuschungsmanöver zu vermiesen.

Matthias Kubitz

... in Sachsen-Anhalt
Seit 57 Jahren gibt es nun einen bundes-

einheitlichen Standart für eine ganz spe-
zielle Statistik. „Die Polizeiliche Kriminal-
statistik (PKS) ermöglicht das Kriminali-
tätsaufkommen bundesweit zu verglei-
chen. Die PKS ist eine Zusammenstellung
aller der Polizei bekannt gewordenen
strafrechtlichen Sachverhalte unter Be-
schränkung auf ihre erfassbaren wesentli-
chen Inhalte. Sie soll damit im Interesse ei-
ner wirksamen Kriminalitätsbekämpfung
zu einem überschaubaren und möglichst
verzerrungsfreien Bild der angezeigten
Kriminalität führen.“ Damit das auch
klappt, gibt es Richtlinien für die Führung
der PKS. Aufgrund ständiger Neuerungen
und Anpassung an die Deliktsfelder wird
auch diese Richtlinie ständig überarbeitet
und liegt in der Fassung vom 1. 1. 2011 vor.
Hier gibt es auch schon die ersten Unter-
schiede zu den anderen Bundesländern, da
speziell auf das im Land Sachsen-Anhalt
verwendete System „IVOPOL“ eingegan-
gen wird. Nun zu einem Problem: Staats-
schutzdelikte werden in der PKS nicht er-
fasst. So gab es Ende 2007 erhebliche Pro-
bleme mit der Erfassung der politisch mo-
tivierten Kriminalität. Delikte der allge-
meinen Kriminalität, die dem Definitions-
system politisch motivierte Kriminalität
zuzuordnen sind, sind jedoch auch in der
allgemeinen polizeilichen Kriminalstatis-
tik zu erfassen. So waren die Fälle mit
rechtsextremistischem Hintergrund um 55
Prozent zurückgegangen. Es gab einen
Streit über die Erfassung. Weiteres Pro-
blem ist, dass es eine Statistik für das Hell-
feld ist. Das Dunkelfeld wird komplett aus-
geblendet und lässt an der Aussagekraft
der Statistik zweifeln, wenn wir uns nur die
Aufklärungsquote ansehen. Die PKS un-
terscheidet bei den Tatverdächtigen zwi-
schen Deutschen und Nichtdeutschen.
Nichtdeutsche Tatverdächtige sind für die
Statistik Personen, die nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen. Durch diese
Festlegung werden in Personen mit Migra-
tionshintergrund, die die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen, als Deutsche er-
fasst. Hier wäre eine Aussage über die In-
tegration und Straffälligkeit von Personen
mit Migrationshintergrund schon recht in-
teressant. Jens Isensee

... in Thüringen
Die Grundlage für die Erfassung der po-

lizeilichen Kriminalstatistik wird in Thü-
ringen in den einzelnen Kriminalpolizei-
inspektionen als Serviceleistung für die je-
weilige Polizeidirektion gepflegt. Mit den
Daten des Landeskriminalamtes ist damit
der Thüringer Innenminister regelmäßig
in der Lage, ein Bild über das Leistungs-
verhalten der Thüringer Landespolizei zu
zeichnen, was natürlich nicht der wahren
Leistung unserer Kolleginnen und Kolle-
gen entspricht. Spannend ist die Feststel-
lung, dass Politik regelmäßig in Jubel aus-
bricht, wenn der Gradmesser der Aufklä-
rung bei ca. 70% liegt. Es erweckt durch-
ausdenEindruck,etwasBesonderesgeleis-
tet zu haben. Die Frage nach den verblei-
benden ca. 30% unaufgeklärter Fälle wird
gar nicht erst gestellt und wenn ja, dann
kaum wahrnehmbar.

Dass hier das Anzeigeverhalten der
Bürger eine wesentliche Rolle spielt, ist ein
Argument – aber eben nicht das wesentli-
che. Anzeigeverhalten (Hellfeldkriminali-
tät) – damit Kontakt zur Polizei – wird dort
besser, wo der Bürger kurze Wege zu sei-
ner Polizei hat und zwar unabhängig von
der Tageszeit.

Wir sind zwar Stolz auf unseren Platz 1
auf Bundesebene. Trotzdem sind wir ver-
ärgert darüber, was wir alles nicht mehr
feststellen können, da aus personellen
Zwängen kaum noch Kontrollen stattfin-
den. Fahndungsarbeit wird dabei mehr
und mehr aus dem Dienstzweig Kriminal-
polizei ausgegliedert.

Weil eben immer weniger Personal zur
Verfügung steht, stehen die hier in Thürin-
gen erfassten Fälle in keinem Verhältnis
zum tatsächlichen Leben in unserem Bun-
desland. Statt dessen wird mit einer geän-
derten Bekleidungsvorschrift in der Polizei
die Grundlage dafür gelegt, dass nun alle
Dienstkräfte, außer Kriminalpolizei, also
auch der Ermittlungsdienst in den Polizei-
inspektionen zum Tragen der Uniform
grundsätzlich verpflichtet sind, um der Be-
völkerung ein Mehr an Polizei vorzuspie-
geln. Das operativ taktische Element des
Zivildienstes bei der Bekämpfung der
Straßenkriminalität kommt dabei zuneh-
mend weniger zum Einsatz.

Rainer Kräuter

Polizeiliche Kriminalstatistik


